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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGIERuNOSRATES DES KANTONS SOLOTHURN
VOM

29. Juli 1966 Nr. 3851

Mit Regierungsratsbeschluss Nr. 4145 vom 29. Juli 1960 wurde

der~Wilorfeld Olten, genehmigt.

Dieser Plan sah die Ueberbauung des Wilerfeldes mit diversen

grösseren Bauvorhaben vor, welche im genannten Plan mit

Hausbaulinien fixiert sind. Gleichzeitig waren auch einige

oberirdische Garagebauten projektiert. Diese sollen nun zum

Teil unterirdisch als Einsteilhalle zur Ausfiihrung gelangen.

Diese Massnahme ist sehr zu begrüssen, bedingt aber eine

Abänderung des speziellen Bebauungsplanes, Dieser Planänderung

wurde vom Gemeinderat der Stadt Olten zugestimmt. Bei der

Prüfung des Planes durch die kantonalen Instanzen hat sich

ergeben, dass die neuen Ein— und Ausfahrten in der vor

gesehenen Form nicht befriedigen. Der mit der Bauausführung

beauftragte Architekt hat dann eine Zusammenlegung der neuen

Ein- und Ausfahrten studiert und zwar in Kombination der schon

vorhandenen Ausfahrten. Diesem neuen Vorschlag kann zugestimmt

werden.

Es wird
beschlossen:

Der Abänderung des speziellen Bebauungsplanes Wilerfeld wird,

wie im Plan vom 11. Juli 1966 dargestellt, zugestimmt.

Genehmigungsgebühr Fr. 24,--

Publikationskosten Fr. 14.--

Fr. 38.-- (Im Kontokorrent mit der Einwohner—
gemeinde Olten zu verrechnen)
(Staatskanzlei Nr. 482) KK

Der Stellvertreter
des Staatsschreibers:
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Bau—Departement (4)
Kant0 Hochbauamt (2)
Kant0 Tiefbauamt (2)
Jur. Sekretär des Bau-Departementes (2)
~nt. Planungsstelle (2), mit Akten und 1 gen0 Plan
~T~Yeisbauamt II, Olten, mit 1 gen. Plan
Kant. Finanzverwaltung (2)
Ammannamt der Einwohnergemeinde Olten
Stadtbauamt Olten, mit 1 gen. Plan
Amtsblatt (Publikation des Dispositivs)


